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Landkreis Wolfenbüttel 
Der Landrat 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Bra 

Datum 
08.08.2013 

Vorlage-Nr. 
XVII-0277/2013/1 
 

 

Beratungsfolge: Sitzung Sitzung am: Entscheidung 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 14.08.2013  

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Personal 
und Sicherheit 

öffentlich 20.08.2013  

Kreisausschuss nicht öffentlich 09.09.2013  

Kreistag öffentlich 30.09.2013  

 
 

Betreff 

Projekt „Von der Produktion regenerativer Energie bis zum Verbrauch per E-Mobility“; 
Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Den überplanmäßigen Ausgaben auf dem Produktkonto 2310100000.7831100 der Carl-Gotthard-
Langhans-Schule für das Projekt „Von der Produktion regenerativer Energie bis zum Verbrauch per 
E-Mobility“ in Höhe von 185.300 € wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus dem Produktkonto 
1112100000.7831100.  

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
185.300,00 

Produktkonto 
2310100000.7831100 

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
2013 

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
      1112100000.7831100 

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Oberziel 1 Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der 
Haushalte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Die CO2 Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und 
gesund alt werden 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und 
bürgerorientierte Behörde 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 6 Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen  unterstützt    behindert 
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Begründung: 
 
In der DS XVII-0277/2013 ist dargestellt, wie die Carl-Gotthard-Langhans-Schule (CGLS) das 
Projekt „Von der Produktion regenerativer Energie bis zum Verbrauch per E-Mobility“ an der Schule 
umsetzen möchte. 
 
Für Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität sind im Haushalt 2013 insgesamt 200.000 € im 
Teilhaushalt 01 auf dem Produktkonto 1112100000.7831100 mit einem Sperrvermerk eingeplant.  
 
Nach den Grundsätzen der Haushaltsführung und den Grundsätzen der ordnungsgemäßen 
Buchführung sind Einnahmen und Ausgaben u.a. verursachergerecht zu buchen. Verursacher der 
Kosten für das Projekt „Von der Produktion regenerativer Energie bis zum Verbrauch per E-Mobility“ 
ist die CGLS. 
 
Die CGLS benötigt zur Umsetzung ihres Projektes rd. 185.300 €. Alle Finanzvorfälle, die mit der 
Ausgabe für das Projekt verbunden sind, sind daher im Teilhaushalt 40 unter dem Produktkonto 
2310100000.7831100 zu buchen. 
 
Die Produktkonten 1112100000.7831100 und 2310100000.7831100 sind nicht gegenseitig 
deckungsfähig, so dass auf dem Produktkonto 2310100000.7831100 Mittel für die Umsetzung des 
Projektes nicht zur Verfügung stehen. Es handelt sich daher um eine überplanmäßige Auszahlung. 
 
Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet 
sein.  
 
Fraglich ist daher, ob und ggf. inwieweit die Kosten zur Umsetzung des Projektes sachlich und 
zeitlich unabweisbar sind. Bei der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit handelt es sich um 
unbestimmte Rechtsbegriffe, die situativ auszulegen sind. 
 
Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2013 hat der Kreistag dem Sperrvermerk „Die bei 
Produktkonto 1112100000.7831100 eingeplanten Auszahlungen i. H. v. 200.000 Euro für 
Investitionstätigkeit zur Umsetzung des Konzeptes Elektromobilität des Landkreises Wolfenbüttel 
sind mit einem durch den Kreisausschuss aufzuhebenden Sperrvermerk versehen“ zugestimmt und 
gleichzeitig seinen Willen bekundet, wofür die Mittel eingesetzt werden sollen. Der Sperrvermerk 
soll am 09.09.2013 durch den Kreisausschuss aufgehoben werden (siehe Ziffer 2 des 
Beschlussvorschlags der Vorlage XVII-0277/2013). Sobald der Sperrvermerk aufgehoben ist, kann 
über die Summe verfügt werden. 
 
Die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit ist hier daher nachrangig. Vielmehr ist festzustellen, 
dass die Mittel bestimmungsgemäß verwendet werden sollen. Situativ betrachtet will der Landkreis 
die Elektromobilität im Landkreis fördern. Eine entsprechende Ausstattung der CGLS ist daher, 
insbesondere unter Betrachtung des Oberziels  „Der Landkreis Wolfenbüttel ist der 
Bildungslandkreis in Niedersachsen“, unerlässlich. Die Installation dieses Projektes macht die 
CGLS attraktiver und kann somit dazu beitragen, Schülerinnen und Schüler zu gewinnen bzw. ein 
Abwandern in die benachbarten Kommunen zu verhindern. Die Carl-Gotthard-Langhans-Schule 
wird durch das Projekt gestärkt und ausgebaut.  
 
Um den Anforderungen an die ordnungsgemäße Buchführung und insbesondere den Grundsätzen 
der Haushaltsklarheit und –wahrheit gerecht zu werden, sind von dem Konto 1112100000.7831100   
185.300 € zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe bei dem Konto der CGLS 
2310100000.7831100 heranzuziehen. 
 
Im Auftrage 
 
 
Christiana Steinbrügge 
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